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RS UVS Kärnten 1995/03/09 KUVS-
1375-1376/4/94

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1995

Rechtssatz

Ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis ist auch dann anzunehmen, wenn ein bewilligungslos beschäftigter Ausländer

Gartenarbeiten und Lackierarbeiten beim Beschuldigten verrichtete und der Ausländer zukünftig als Hausmeister

beschäftigt werden sollte und ihm eine Wohnung in Aussicht gestellt wurde und kann bei einem solchen Sachverhalt

nicht von einem "Freundschaftsdienst" für den Ausländer gesprochen werden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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